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Stadt Kappeln: Bebauungsplan Nr, 79
hier: Zusammenfassende Stellungnahme des Kreises Schieswig-Ffensburg

als Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Brandschutz weist darauf hin, dass die Vorgaben des Arbeitsblattes W 405 des DVGW

in den auf die Bauleitplanung folgenden GenehmEgungsverfahren zu'beachten sind. Entspre-

chend §6 LBO-SH ist die Zuwegung als Feuerwehrzufahrt nach der Musterrichtlinie über

Flächen für die Feuerwehr auszuführen. In maximal 75 m Entfernung zu den Gebäuden ist

für den Erstangriffeine Löschwasserquelle vorzusehen.

Gegen die oben genannte Pianung bestehen seitens der unteren Wasserbähörde keine

gruhdsätziichen Bedenken. Das Schmutzwasser ist an die zentrale Ortsentwässerung der

Stadt Kappeln anzuschließen. Für die Ableitung des Regenwassers ist spätestens mit dem

Bauantrag ein Entwässerungskonzept vorzulegen.

Für eine Versickemng des Oberflächenwassers auf dem Grundstück (oder Nachbargrund-

stück), wäre ab einer versiegelten Fläche von 1.000 m2 eine wasserrechtiiche Einieitungser-

laubnEs zu beantragen.

Bitte adressieren Sie Ihre zukünftigen Anschreiben direkt an das
Sachgebiet Regionaientwicklung
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Aus planeris.cher Sicht weise ich auf Folgendes hin:

® Zur besseren Anwendbarkeit des Bebauungspfans ist die befristete Zuiässigkeit unter

Ziffer 3 des Texts (Teil B) durch den Bezug auf eine Jahreszahl näher zu bestimmen. in

den Hinweisen könnte zudem auf die zeitliche Beschränkung von Baugenehmigungen

verwiesen werden.

Die Darstellung der Steilpiätze in der Pianzelchnung ist in die Pianzeichenerklärung auf-

zunehmen.

Aufgrund der genannten Funktionen des Wendehammers ist zu klären, ob eine Festset-

zung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung geeigneter wäre.

® Hinsichtlich der Aussagen zum Immisslonsschutz verweise ich auf die Stellungnahme zu

der parallel in Aufstellung befindlichen 44. Änderung des Flächennutzungspianes.

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise

gegeben.

Mit freundlichem Gruß

im Auftrage:
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